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Heimat AUSGEZEICHNET

Heimatsiegel „Made im Westerwald“ 
Die Region Westerwald hat ein ei-
genes Regionalsiegel. Es zeichnet 
Produkte und Dienstleistungen 
aus, die im Gebiet der drei Land-
kreise Altenkirchen, Neuwied und 
Westerwald hergestellt werden. 
„Produkte und Dienstleistungen 
mit dem Siegel „Made im Wes-
terwald “ gehören zum Besten, 
was die Region im nördlichen 
Rheinland-Pfalz zu bieten hat. “ 
so die Landräte der Landkreise 
Altenkirchen, Neuwied und Wes-
terwaldkreis, Dr. Peter Enders (AK), 
Achim Hallerbach (NR) und Achim 
Schwickert (WW). Der Verbraucher 
kann die ausgewählten Spitzen-
produkte an dem augenfälligen 
Logo der Gemeinschaftsinitiative 

„Wir Westerwälder“ auf den ersten 
Blick erkennen. 
Die Rechte zur Nutzung des Hei-
matsiegels vergibt die Gemein-
schaftsinitiative „Wir Wester-
wälder“. 
Alle Unternehmen können sich auf 
der Seite www.wir-westerwaelder.de 
für die Verwendung bewerben. 
Dort gibt es ein entsprechendes 
Formular, wo Namen des Unter-
nehmens, Ansprechpartner, das 
Produkt und der regionale Bezug 
des Unternehmens zum Wester-
wald eingetragen werden können. 
Nach entsprechender Bewerbung 
können die Unternehmen das 
Made in Westerwald Logo auf ihren 
Produkten verwenden. 

Landwirtschaft: 
Ausnahmegenehmigung zur 
Futternutzung von Zwischen-
früchten und Untersaaten auf 
ökologischen Vorrangflächen
Ab sofort dürfen in Rheinland-Pfalz 
alle Zwischenfrüchte und Unter-
saaten, die nach Artikel 46 Absatz 
2 Buchstabe i der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 in Verbindung mit § 
31 Absatz 2 der Direktzahlungen-
Durchführungsverordnung als im 
Umweltinteresse genutzte Flächen 
bei den Direktzahlungen ausge-
wiesen wurden, durch Beweidung 
mit Tieren oder durch Schnittnut-

zung zu Futterzwecken genutzt 
werden. Die Zwischenfrüchte und 
Untersaaten sind auch bei einer 
Futternutzung bis einschließlich 
14. Januar 2021 auf der Fläche zu 
belassen, d. h. ein Umbruch darf 
vor diesem Termin nicht stattfin-
den. Für Rückfragen stehen Ihnen 
Jürgen Dönges oder Niklas Hoff-
mann, Telefon (02602) 124 274 
bzw. 124 566 zur Verfügung.

Gesundheitsamt am 14. und 15. Oktober geschlossen
Corona-Hotline nur eingeschränkt erreichbar
Aufgrund der am 14. und 15. 
Oktober stattfindenden Grippe-
schutzimpfung bleiben das Ge-
sundheitsamt in Montabaur sowie 
die Außenstelle in Bad Marien-

berg für den Publikumsverkehr 
geschlossen. An diesen beiden 
Tagen wird auch die Corona-
Hotline nur eingeschränkt be-
setzt und erreichbar sein. 

Es wird darum gebeten, 
an diesen Tagen von all-
gemeinen Anfragen an  
die Hotline abzusehen.


